
WERKVERTRAG
0067/00360121/2022

1. die Vertragsparteien

Haber & Brandner GmbH
Lichtenfelser Str. 4
D-93 057 Regensburg
Steuernummer: 244/127/30093
ID-Nr.: DE811213536
IBAN/BIC: DEO8 7505 0000 0008 0616 24
weiter der Auf~ragnehrner

und

Bergbaumuseum Příbram, beitragsfinanzierte Organisation
nám. 1-lynka Kličky 293
26101 Příbram VI
vertreten durch den Direktor PaedDr. Josef Velfl
ID-Nr.: 00360121
Bankverbindung: KB Příbram, Konto-Nr. 2233211/0100.
weiter der Auftraggeber,

schliei3en hiermit diesen Werkvertrag ab.

2. Grundlegende Inforniationen über das Werk
2.1. Titel des Werks: Anfertigung eines Replikats „Ehrengeziihe“
2.2. Erfüllungsort: Regensburg

3. Gegenstand des Vertrags
3.1 Gegenstand dieses Werkvertrages ist die Verpftichtung des Auftragnehmers, die in

Artikel 3.2 dieses Vertrages genannten Arbeiten auszuführen, und die Verpflichtung des
Auftraggebers, die ordnungsgemäB ausgefLihrten Arbeiten abzunehmen und den Preis
I~r deren AusfUhrung zu zahlen.

3.2 Dabei handelt es sich urn die Herstellung einer Replik der Silberbergbausymbole aus
dem Jahr 1853, die zur Erinnerung an die gröílte Siiberproduktion der
Habsburgermonarchie geschaffen wurden. Die Herstellung urnfasst zunächst die
Aufbereitung und stabilisieren von Silikonabformungen dieser Objekte. Dann werden
die einzelnen Teile dieser Objekte durch Kupfergatvanisierung hergestelit.
AnschlieÍ3end werden sic zusarnmengesetzt, mit Spezialiot zusarnniengelötet, die
Lötnähte exakt geschliffen, die Oberflächen poliert, stark versilbert und patiniert. Die
Produktion umfasst eine Schutzlackierung mit farbiosem Perlitollack.

3.3 Der Ktient erklärt, dass er das Werk für semen Auftraggeber, die Mittelböhrnische
Region mit Sitz in Zborovská 11, 15021 Prag 5, ID-Nr.: 70891095, irn Binklang mit
den Bestimmungen des ~ 27 Abs. 6 des Gesetzes Nr. 250/2000 Sig. erwerbt, es zum
Verwaltung übernirnmt und in die Sammiung aufnimmt irn Sinne von ~ 2 Absatz 1 des
Gesetzes Nr. 122/2000 Sig. über den Schutz von Museumssammlungen und zur
Änderung einiger anderer Gesetze in der geänderten Fassung und wird somit zu cinem
Sammlungsgegenstand im Sinne von ~ 2 Absatz 3 dieses Gesetzes.



4. Leistungs&ist
Anfangsdaturn: bej Unterzeichnung dieses Werkvertrags.

Fertigstellungs- und Ůbergabetermin: 01. Miirz 2023.
Ort der Ůbergabe: Sitz des Auftragnehmers, das Werk wird durch die Vertreter des
Aui~raggebers persönlich abgenommen.

5. Preis des Werks
5. 1. Der Preis des Werks im Jahr 2022 betr~igt € 16 700,- ohne MwSt. bzw. € 19 873,-

mit MwSt.
Der Preis der Arbeiten darf‘ nur unter den folgenden Bedingungen überschritten werden:
a) wenn sich während der Ausführung der Arbeiten cin Bedarf an Arbeiten, Tätigkeiten

und Lieferungen ergibt, die nicht irn Leistungsverzeichnis aufgefahrt sind und die
auch bej Vertragsabschluss nicht vorhersehbar waren, Der Auftragnehmer ist
verpflichtet, den Auf~raggeber unverzüglich über die Notwendigkeit der
DurchfUhrung dieser zusätzlichen Arbeiten iind deren Umfang zu inforinieren,

b) im Falle zusätzlicher Anforderungen des Aut‘traggebers an die Ausführung von
Tätigkeiten, Arbeiten und Lieferungen, die nicht im Preisangebot enthaiten sind. Die
unter a), b) genannten Arbeiten und Tätigkeiten werden in Form eines Nachtrags zu
diesem Werkvertrag abgewickeit und nach den zum Zeitpunkt der Ausführung dieser
Arbeiten gültigen Katalogen mit Beschreibungen und Richtpreisen für Arbeiten oder
individuellen Kostenberechnungen fĹ~r nicht in diesen Preislisten enthaltene Arbeiten
bewertet.

6. Zahiungs- und Rechnungsbedingungen
6.1. Die Zahiung des Preises fUr das Werk gegen Rechnung.
6.2. Die Grundlage fUr die Zahiung ist die vom Auftragnehmer ausgestelite Rechnung. Die

Rechnung ist 30 Tage nach dem Lieferdatum fallig. Die Rechnung muss den
Anforderungen eines Steuerbelegs nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen
entsprechen.

7. Art der AusfUbrung der Arbeiten
7.1. Die Art und Weise der Ausführung der Arbeiten richtet sich nach den Bestimmungen

des Handelsgesetzbuches, sofern in diesem Vertrag nichts anders bestimmt ist,

8. Vertraghche Sanktionen
8.1. Die Vertragsparteien vereinbaren die foigenden Vertragsstrafen:

a) Mit der Auftragnehrner die vereinbarte Frist fUr die FertigstcHung der Arbeiten nicht
cin, so hat er für jeden Verzugstag cine Vertragsstrafe in Höhe von 0,1 % des Wertes
der nicht fertiggesteilten Arbeiten zu zahien.
b) bei Verzug mit der Zahlung der Rechnungen hat der Kunde cine Vertragsstrafe von
0,1 % fUr jeden Verzugstag des geschuldeten Betrags zu zahien.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1. Solite cine der Vertragsparteien auf Umstände stoBen, die cine ordnungsgemäl3e

ErfUllung dieses Vertrages verhindern, so ist diese Vertragspartei verpflichtet, die
andere Vertragspartei unverzUglich zu benachrichtigen und Verhandlungen zwischen
den unterschriftsberechtigten Vertretern einzuberufen.

9.2. Will cine der Parteien aufder Grundiage der Bestimmungen dieses Vertrages vom
Vertrag zurUcktreten, so ist sic verpflichtet, die andere Partei unter Angabe des Datums,



an dem sic vom Vertrag zurücktritt, schriftlich davon in Kermtnis zu setzen. In der
Rücktrittserkiärung ist auch der Grund f‘ür den Rücktritt vom Vertrag ‚ind cine genauc
Angabe der Vertragskiausel, die die Partei dazu berechtigt, zu nennen. Ohne diese
Angaben ist der Widerruf ~mgültig.

9.3. 1st cine der Parteien mit dem Grund für den Rücktritt der anderen Partei nicht
einverstanden oder bestreitet sic dessen Vorliegen, so teilt sic dies der anderen Partei
spätestens 14 Tage nach Erhalt der Rücktrittsmitteiiung schriftlich mit. Geschieht dies
nicht, so wird davon ausgegangen, dass er den Grund fQr den Rücktritt akzeptiert.

9.4. Kornmt der Au~raggeber semen finanziellen Verpflichtungen nicht nach und gibt er
keine Garantie, dass er semen f~nanziellen Verpflichtungen innerhalb der vereinbarten
Ersatzfrist nachkommen wird, so gilt dies ais wesentliche Vertragsverletzung.

9.5. Eine wesentliche Vertragsverietzung des Auftragnehmers liegt vor, wenn der
Auftragnehmer mit der Ausführung des Werkes langer ais 20 Tage in Verzug jat, weiin
er die vom Au~raggebcr festgestellten Mange! nicht beseitigt.

9.6, Der Rücktritt vom Vertrag wegen wesentlicher oder unwesentlicher Vertragsverietzung
richtet sich im Übrigen nach den einschlagigen Bestimmungen des
Handelsgesetzbuches.

9.7. Wird der Vertrag vor Abschluss der Arbeiten gekündigt, erfolgt der gegenseitige
finanzieile Ausgleich durch Bewertung des Arbeitsinventars, wobci alic mit der
Kündigung des Vertrags verbundenen Kosten von der Partei getragen werden, die die
vertragliche Verpflichtung vertetzt hat.

9.8. Tritt cine dci‘ beiden Parteien auf der Grundlage der Bestimmungen dieses Vertrages
von diesem Vertrag zurQck, so geiten für beide Parteicn die folgenden Verpflichtungen:
a) der Auftragnehmer ersteilt cin Verzeichnis aller ausgeführten Arbeiten, deren Preise
nach der Methode ermittelt werden, die zur Bestimmung des Preises fur die Arbeiten
verwendet wurde,
b) der Auůragnehmer nimmt cine finanzielle Bewertung der ausgeführten Arbeiten vor
und ersteilt cine Teilschlussrechnung,
c) muss der Auftragnehmer sein gesamtes nicht installiertes Matefiai entfernen, sofern
die Partelen nichts anders vereinbaren,
d) der Auftľagnehmer cine Teilübergabe des Werks verlangt und der Auftraggeber
verpflichtet ist, innerhaib von 30 Tagen nach Erhalt der Aufforderung das
Teilabnahrneverfahren einzuleiten.
e) nach der Übergabe des fertig gesteilten Werks vereinbaren beide Parteien cine
schriftiiche Kündigung des Vertrags, und die Partei, die die berechtigte Kündigung
verursacht hat, ist verpflichtet, der anderen Partei alic Kosten zu erstatten, die ibr durch
die Kündigung entstanden sind.

10. Garantie tür das Werk
10.1. Der Auftragnehrner erklärt, dass die von ibm ausgeführten Arbeiten während eines

Zeitraums von 36 Monaten die Merkmale der für die Ausführung der Arbeiten
geltenden verbindtichen technischen Normen aufweisen werden.

10.2. Der Auftraggebcr ist verpf‘lichtet, Mangei miverzügiich nach ihrer Entdeckung
gegenüber dem Auftragnehrner schriftlich Zn rügen. Die Beschwerde muss cine
Beschreibung enthalten.

10.3. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber spatestens 7 Tage nach Erhalt der
Rekiamation schriftlich mitzuteilen, ob er die Reklamation annimmt, welche Frist er für
die Beseitigung der Mängel vorschlagt, oder die Gründe für die Nichtannahme der
Rekiamation anzugeben. Unterlässt dci‘ Auftragnehmer dies, so wird davon
ausgegangen, dass er die Beschwerde akzeptiert.



10.4. Wenn sich in strittigen Fällen herausstellt, dass der Auftraggeber unberechtigt
rekiamiert hat, d. h., dass der vom Auftraggeber behauptete Mange! nicht vom
Auftragnehmer verursacht wurde und nicht unter die Gewährleistungsfrist fällt, oder
dass der Auf~raggeber den Mangel durch die Nutzung des Werks verursacht hat usw., ist
der Auftraggeber verpflichtet, dem Auftragnehmer alic Kosten zu erstatten, die dem
Auftragnebmer im Zusammenhang mit der Beseitigung des Mangels entstanden sind.

11. Schlussbestimmungen
11.1. Der Au~ragnebmer haflet f~ir die durch seine Tätigkeit verursachten Schäden während

der gesamten Vertragsdauer und für die vom Auftragnehmer verursachten Schäden am
Eigentum Dritter bis zur Ubergabe der Arbeiten.
Der Auftragnehmer erklärt, dass er fV~r Schäden, die durch seine Tatigkeit verursacht
werden, versichert ist.
Die Rechte und Pf!ichten aus diesem Vertrag gehen auch auf etwaige Rechtsnachfo!ger
des Auftraggebers oder des Auftragnehniers über.

11.4. In alien anderen Fragen, die in diesem Vertrag nicht geregelt sind, richten sich die
Beziehungen nach den einschiägigen Bestimmungen des Handelsgesetzbuchs.

11.5. Dieses Abkommen wird in 4 Ausfertigungen ersteilt, von denen jede die Gültigkeit
eines Originals hat. Jede Partei erhält cin Exemplar dieser Vereinbarung (das 3. und 4.
Exemplar sind fQr den Bedarf des Gründers des Bergbaumuseums Příbram -

Mittelböhmische Region bestimmt).
11.6. Dieses Abkommen kann nur durch schriftliche, fortlaufend nummerierte und von beiden

Parteien bestätigte Ánderungen geandert werden.
11.7. Dieser Vertrag tritt ani Tag seiner Unterzeichnung durch beide Parteien und am Tag

seiner Veröffentlichung im Vertragsregister durch das Bergbaumuseum Příbram, einer
Beitragsorganisation, in Kraft.
Beide Parteien erklären, dass sic diesen Vertrag aus freien Stücken und ernsthaft
geschlossen haben und dass ihnen keine Tatsachen bekannt sind, die dem Abschluss
dieses Vertrages entgegenstehen wOrden.
Der Auftragnehmer erk!ärt gemäB den Bestiinmungen des Gesetzes über den Schutz
personenbezogener Daten in seiner jeweils gültigen Fassung mit der Unterzeichnung
dieses Vertrages, dass er dem Auftraggeber fQr die Dauer dieses Vertrages die
Zustimmung zur Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Speicherung seiner
personenbezogenen Daten erteilt, die er bei der Ersteilung dieses Vertrages angegeben
hat.

Příbram 5i‘ ‘IP 2022 Regensburg 24.10.2022

Auftraggebcr Auftragnehmer
Haber & Brandper GmbH
METALLRESTNURtER4~LG
Ijchtenfelw Sir. 4~Q~(Re~69~6Urg .-

Lel~der~ ~O411‘~d~ 1~~flln‘~

~~.

MUZEUM PŘÍBRAM
261 01 Přibram VI - 293

tel.: 318 626 307, 318 622 566
ičO 00360121, NeJsme plátci DPH


